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Platz-/Hallen-/Schießstandordnung 
Jeder oder jede Schießende hat sich an die Bestimmungen dieser Platz-/Hallenordnung und an die Anweisungen 

der Aufsichtsorgane (Kontrollorgane) und der Sektionsleitung zu halten.  

Die Halle befindet sich im Obj. 263, Stiege 5, 2. UG (Zugang zum Gebäude bitte vom gegenüberliegenden 

Gehsteig. Die Rampe beim Gebäude 263 darf nicht begangen werden). 

Bei Nichtbefolgung der Platz-/Hallen-/Schießstandordnung zieht dies den fristlosen und ersatzlosen Entzug 

der Nutzung der Halle mit sich. 

Die Sektion übernimmt keinerlei Haftung für Unfälle oder Verluste von Wertgegenständen. Jeder oder jede 

Schießende betritt das Gelände auf eigene Gefahr und Verantwortung. Eltern haften für ihre Kinder. 

Beim Betreten und Verlassen der Halle ist eine Eintragung im Anwesenheitsbuch erforderlich. Es stehen hierbei 

zwei Möglichkeiten zur Auswahl. 

1. Digitale Anwesenheitsliste: Am Eingang ist ein QR-Code angebracht, mit dem man sich via Smartphone 

in das digitale Anwesenheitsbuch ein- und austragen muss. Vor- und Nachname sind ausreichend. 

oder 

2. Anwesenheitsliste Papierform: In der Halle liegt eine Anwesenheitsliste auf. In dieser Liste muss das 

Datum, der Vor- und Nachname und die Uhrzeit (Beginn und Ende) eingetragen werden. 

Beim Verlassen der Halle müssen die Fenster geschlossen, die Lichter ausgeschalten und die Eingangstüre 

geschlossen werden.  

Streitsüchtigen und alkoholisierten Personen ist es verboten, sich in der Halle aufzuhalten. Sie werden der Halle 

verwiesen.  

Die Fluchtwege sind freizuhalten und die Brandschutzordnung der Flughafen Wien AG ist einzuhalten. 

Die Kontakte der Kontrollorgane sind auf der Homepage der Sektion Bogenschießen zu finden: 

https://ksv.viennaairport.com/sektionen 

ALLGEMEINE REGELN: 

➢ Jedes Mitglied hat die Pflicht an der Überwachung der Halle mitzuwirken! 

➢ Auftretende Verunreinigungen, Beschädigungen usw. sind der Sektionsleitung sofort zu melden. 

➢ Vergewissere dich zu Beginn, dass niemand im Schussbereich oder hinter dem 

Pfeilfangnetz/Geschossfang steht(!). 

➢ Wir erschrecken, stören oder lenken einander nicht ab(!). 

➢ Jeder oder jede Schießende ist für seinen oder ihren Pfeil/Schuss selbst verantwortlich. 

➢ Jeder oder jede Schießende muss sich vor dem Schuss vergewissern, dass das Schussfeld und der 

Gefahrenbereich frei sind und so weder Mensch noch technische Anlagen gefährdet werden.  

Die Sektion Bogenschießen und Sportschützen haftet nicht für vom Schießenden verursachte Personen- 

oder Sachschäden. 

➢ Die Ausrüstung der Schießenden muss sich in betriebssicherem Zustand befinden. 

➢ Der Schießplatz darf ausschließlich in die vorgesehene Richtung bzw. in der vorgesehenen Reihenfolge 

benützt und begangen werden. 

➢ Die Absperrungen dürfen nicht überschritten werden. Sie sind deutlich gekennzeichnet. 

➢ Die Pfeilfangnetze dürfen weder verändert noch durchquert werden. 

➢ Fremde Bögen/Waffen dürfen ohne ausdrückliche Bewilligung durch den Besitzer oder die Besitzerin 

nicht berührt werden. 

https://ksv.viennaairport.com/sektionen
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➢ Die am Schießen beteiligten Personen (z. B. Schießende, Hilfspersonal) dürfen nicht unter Alkohol- oder 

Drogeneinfluss stehen. 

➢ Die Halle ist sauber zu halten und sämtlicher Unrat (defekte Pfeile, zerschossene Auflagen etc.) ist in den 

vorgesehenen Abfallbehältern zu entsorgen (Mülltrennung beachten). 

➢ Nur die vorgesehenen Zielobjekte dürfen beschossen werden. 

➢ Der Verbandskasten befindet sich rechts neben dem Eingang. 

➢ Die Pfeilspitze zeigt immer in Richtung Ziel oder Boden – nie auf Menschen oder technische Anlagen. 

➢ Keine Trockenschüsse (Schüsse ohne Pfeil) durchführen – Bogenbruch ist möglich. 

➢ Lege den Pfeil erst ein, wenn alle Personen hinter der Schusslinie sind. 

➢ Halte den Bogen stets aufrecht und spanne den Bogen NUR an der Schusslinie. 

➢ KEINE WEITSCHÜSSE durchführen! Auszug NIE über der Schulter. 

➢ Der Bogen darf nur in Zielrichtung und nicht über Kopf ausgezogen werden. 

➢ Nähere dich der Scheibe seitlich und achte beim Ziehen der Pfeile darauf, dass niemand im 

Auszugsbereich steht. 

➢ Pfeile werden ausschließlich gemeinsam geholt – gesprochenes oder akustisches Signal(!). 

o Das Kommando „Schusslinie“ oder zwei Pfeifsignale bedeutet: 

Mit dem Bogen an die Schusslinie gehen, sich in Schießposition stellen und Pfeil einlegen. 

o Das Kommando „Schussfreigabe“ oder ein Pfeifsignal bedeutet: 

Es kann geschossen werden. Nach Beendigung einer Schießserie den Bogen auf dem 

Bogenständer abstellen und hinter die Schießlinie zurücktreten. 

o Das Kommando „Pfeile holen“ oder drei Pfeifsignale bedeutet: 

Nach Beendigung einer Schießserie den Bogen auf dem Bogenständer ablegen und Pfeile holen. 

o Das Kommando „Schießstopp“ oder mehr als drei Pfeifsignale bedeutet: 

Den Bogen sofort senken, den Pfeil zurück in den Köcher stecken und hinter die Schusslinie 

zurücktreten.  

Beispiel: Personen befinden sich im Schussbereich oder auf dem angrenzenden Weg. 

Jeder darf das Kommando „Schießstopp“ geben, wenn dies aus Sicherheitsgründen nötig ist. 

➢ Die Benützung von Pfeilen mit Jagdspitzen ist verboten! 

➢ Das Schießen ist nur auf die in der Anlage stehenden Ziele erlaubt. 

➢ Das Schießen mit einem Zuggewicht über 60 Pfund ist generell verboten! 

➢ Das Schießen auf 3D-Ziele mit einem Zuggewicht über 40 Pfund ist verboten! 

➢ Das Schießen mit Armbrüsten ist generell verboten! 

➢ Das Schießen ist mit folgenden Geräten gestattet. 

o Blank-, Recurve-, Traditional-, Lang-, Reiter-, Compoundbögen, Blasrohr 

➢ Die Ziele und Einrichtungen (Dämpfer, 3D-Ziele, Pfeilfangnetze, Tische usw.) dürfen nicht verändert 

werden. 

➢ Benützung Werkbank: 

o Gelber Bogenhalter: Kann von allen frei verwendet werden. 

o Grüne Bogenpresse und schwarze Pfeilschneidemaschine: Nutzung nur nach vorheriger 

Einschulung und ausdrücklicher Genehmigung erlaubt. Wer Interesse an einer Einschulung hat, 

bitte Bescheid geben. Bei Bedarf werden zweimal pro Jahr 

➢ Es ist nicht erlaubt, Freunde, Bekannte, Arbeitskolleginnen/Arbeitskollegen usw. mitschießen zu lassen. 

Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass ein Mitglied Freunde, Bekannte, 

Arbeitskolleginnen/Arbeitskollegen usw. unter Anmeldung/Genehmigung der Sektionsleitung mit einer 

Tageskarte von EUR 5,-/Person mitschießen zu lassen. Das Hauptmitglied ist verpflichtet, dass die Platz-

/Hallenordnung von den Gastschützinnen/Gastschützen eingehalten wird. Das Hauptmitglied trägt 

hierbei die Verantwortung. 
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➢ Das Bogenschießen ist nur gestattet, wenn entweder ein Grundkurs, eine Platzreife oder ein anderer 

Nachweis vorliegt, der die notwendigen Fertigkeiten und das Wissen über sicherheitsrelevanten Inhalte 

zum Bogenschießen bestätigt. 

➢ Das Schießen mit Waffen (Druckluft oder CO2) ist nur gestattet, wenn ein Nachweis über die erfolgreich 

abgelegte Safety First-Schulung der Sektionsleitung vorgelegt wird. 

➢ Die Schießenden sind angehalten, eine Sicherheitsgrundausbildung zu absolvieren (z.B. „Safety First“ 

des ÖBSV). 

➢ Mitglieder (Kinder und Jugendliche) unter 18 Jahren dürfen die Halle nur in Begleitung eines 

erwachsenen Mitgliedes benutzen. Sollte die Begleitperson keinen Grundkurs/keine Platzreife udgl. 

haben, ist eine Sicherheitsunterweisung erforderlich. Der Nachweis der Sicherheits-

unterweisung/Nutzungsbedingungen der Begleitperson ist der Sektionsleitung zu übermitteln. 

➢ Beim Suchen von Pfeilen muss ein Bogen deutlich sichtbar vor das Zielobjekt gestellt werden oder eine 

Person bleibt im Schussbereich stehen, damit klar ist, dass das Zielobjekt noch nicht frei ist, sodass 

Personen im Gefahrenbereich nicht gefährdet werden. 

➢ Das Schießen ist nur mit Bleigeschossen mit einem Kaliber bis 4,5 mm (.177) gestattet. 

➢ Die Bewegungsenergie (Mündungsenergie) darf nicht größer sein als 7,5 Joule. 

➢ Zugelassene Waffentypen: Druckluftwaffen, Druckgaswaffen und Federdruckwaffen. 

➢ Zugelassene Munition: ausschließlich Diabolos. 

➢ Verwendungsverbote: andere als die o.a. Munition oder Waffen mit einer Bewegungsenergie > 7,5 

Joule, sowie die Verwendung von erlaubnispflichtigen Waffen. 

➢ Die vor jedem Schießen durchzuführenden Sicherheitsmaßnahmen sowie die nach dem Schießen 

durchzuführenden gegenteiligen Maßnahmen sind anzuführen. 

➢ Die Schießstätte darf nur mit entladener Waffe in einem geschlossenen Behältnis betreten werden. 

➢ Der Schützenstand darf nur mit entladener Waffe in einem geschlossenen Behältnis verlassen werden. 

➢ Die Waffen dürfen nur am Schützenstand geladen werden, wobei der Lauf stets zum Zielobjekt 

(Geschossfang) oder zum Boden der Schießbahn gerichtet sein muss. 

➢ Das dynamische Schießen ist verboten! 

➢ Das Umdrehen mit geladener Waffe ist verboten! 

➢ Waffen dürfen nur ungeladen und – je nach Art der Waffe – gesichert, gebrochen, mit offenem 

Verschluss, abgenommenem Magazin oder entspanntem Bogen abgestellt oder abgelegt werden. Das 

gilt bei angeordneter Feuerunterbrechung und bei Beendigung des Schießens ebenso wie bei 

persönlicher Pause, Scheibenwechsel, Standwechsel u. dgl. 

➢ Bei Gefahr im Verzug bitte sofort 01/7007/44444 wählen! 

PARKEN: 

Für die Nutzung der Halle kann das KFZ im Parkhaus 8 bzw. Parkplatz H während der untenstehenden 

Öffnungszeiten abgestellt werden (Ein-/Ausfahrt mittels Chip). Beim Parken über die u.a. Zeiten hinaus sind jene 

Kosten laut Tarifaushang bei der Einfahrt selbst zu tragen (Abrechnungsbeginn: Zeitpunkt der Einfahrt). Es 

gelten die Einstellbedingungen der Flughafen Wien AG. 

ÖFFNUNGSTEITEN: 

➢ Montag bis Freitag →  von 13:00 – 22:00 Uhr 

➢ Samstag, Sonn- und Feiertagen → 08:00 – 22:00 Uhr 

Die vorliegende Hallenordnung kann jederzeit und mit sofortiger Wirkung durch erneuten Aushang in der Halle 

und auf der Homepage durch die Sektionsleitung abgeändert werden. 
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NOTRUF: 

Alle Telefonnummern sind VIE interne Klappen. Bei Anrufen von externen Telefonen ist 01 7007 und von Airport 

Handys ist 43 vorzuwählen.  

➢ 122 Feuerwehr 

➢ 133 Polizei 

➢ 144 Ambulanz 
  

 

 

 

  


